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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Strafregistergesetz 1968, das Tilgungs-
gesetz 1972 und die Strafprozessordnung 1975 geändert werden 
 
 
Zu dem im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das Bundesministerium für Ge-
sundheit folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Zu Artikel 3 Z 1 (§ 112 StPO): 
 
Es darf darauf hingewiesen werden, dass die Berufsgesetze der Gesundheitsberufe 
eine Verschwiegenheitspflicht für Berufsangehörige normieren. Inwieweit unter den 
nunmehr in § 112 StPO vorgesehenen Begriff „Recht auf Verschwiegenheit“ auch die 
genannte Berufspflicht zu subsumieren ist, kann aus Sicht des ho. Ressorts – mangels 
entsprechender bisheriger Erfahrung – nicht abgeschätzt werden. 
 
Zu § 157 Abs. 1 Z 3 StPO: 
 
Am Rande der vorliegenden Änderung der StPO darf angeregt werden, den Kreis der 
gemäß § 157 Abs. 1 Z 3 StPO zur Aussageverweigerung berechtigten Angehörigen von 
Gesundheitsberufen zu überdenken. Abgesehen davon, dass die exakte Bezeichnung 
von Fachärzten für Psychiatrie „Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische 
Medizin“ lautet und bedingt durch Übergangsrecht weitere Bezeichnungen in Gel-
tung stehen (siehe dazu genau § 10 Abs. 4 UbG), ist für Ärztinnen und Ärzte auch au-
ßerhalb psychiatrischer Tätigkeit, z.B. auch im Rahmen allgemeinmedizinischer Ver-
sorgung, das Vertrauensverhältnis die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung. 
 
Überdies darf angeregt werden, in § 157 Abs. 1 Z 3 StPO die Berufsgruppe der Musik-
therapeuten/-innen (vgl. Musiktherapiegesetz – MuthG, BGBl. I Nr. 93/2008) ergän-
zend aufzunehmen. Die Berufsgruppe der Musiktherapeuten/-innen ist eine den ge-
nannten Berufen verwandte Berufsgruppe, wobei die Musiktherapie gemäß § 6 
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MuthG eine eigenständige, wissenschaftlich-künstlerisch-kreative und ausdrucksför-
dernde Therapieform ist und die bewusste und geplante Behandlung von Menschen, 
insbesondere mit emotional, somatisch, intellektuell oder sozial bedingten Verhal-
tensstörungen und Leidenszuständen umfasst. 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird an das Präsidium des Nationalrats an 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Hon.-Prof. Dr.  Gerhard Aigner 
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